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10  Jahre nach der Abstimmung «Zukunft mit Komplementärmedizin»  – viel er-
reicht, aber Handlungsbedarf in der Nachwuchsförderung!

Vor 10  Jahren, im Mai 2009, haben Volk und Stände 
den neuen Verfassungsartikel zur Berücksichtigung 
der Komplementärmedizin deutlich angenommen. 
67 Prozent der Schweizer Bürgerinnen und Bürger ha
ben Ja gesagt zur Berücksichtigung der Komplemen
tärmedizin in Anwendung, Lehre und Forschung.
Schrittweise wurden und werden die Forderungen des 
Verfassungsartikels seither umgesetzt. Wichtige Mei-
lensteine waren das Medizinalberufegesetz (MedBG) 
aus dem Jahr 2013, welches die Berücksichtigung der 
Komplementärmedizin fordert, der neue Lernzielkata-
log «PROFILES» vom März 2017, der die Komplementär-
medizin in die Lehre einbezieht, und schliesslich der 
Bundesratsentscheid von 2017 zur definitiven Auf-
nahme der ärztlichen Komplementärmedizin in die 
Grundversicherung der Schweiz. Man berücksichtigte 
Methoden mit einer Anwendungs- und Forschungstra-
dition, wissenschaftlicher Evidenz und ärztlicher Er-
fahrung/Weiterbildung (Vertrauensprinzip). Die ärztli-
chen Leistungen der Anthroposophisch erweiterten 
Medizin, der Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM), der Homöopathie und der Phytotherapie sind 
seither offizieller Teil der medizinischen Grundversor-
gung der Schweiz.

Die Nachfrage nach komplementärmedizinischen 
Leistungen ist gross  – gemäss der letzten Gesund
heitsbefragung des Bundesamtes für Statistik (BFS) 
hat rund ein Drittel der Bevölkerung komplementär
medizinische Leistungen nachgefragt, Tendenz wei
ter zunehmend [1].
Das ärztliche Angebot ist mit einer Anzahl von ledig-
lich rund 1000 Ärztinnen und Ärzten mit einem Fähig-
keitsausweis in einer der vier komplementärmedizini-
schen Fachrichtungen, die in der Grundversicherung 
vergütet werden, im Vergleich zu rund 8000  Grund-
versorgern [2] deutlich zu tief.
Die Akzeptanz der Komplementärmedizin in der am-
bulant tätigen Ärzteschaft ist gut. Eine Studie des Insti-
tuts für Hausarztmedizin an der Universität Zürich 

zeigt z.B. für die Homöopathie, dass gut die Hälfte (53%) 
aller Ärztinnen und Ärzte den Einsatz der Homöo-
pathie als «first line»-Therapie dann unterstützt, wenn 
es keine konventionellen Therapieverfahren gibt oder 
für unspezifische Symptome, die in der Praxis ziemlich 
häufig sind (Anmerkung der Autorin). Ebenfalls gut die 
Hälfte (51,2%) unterstützt die Homöopathie als «second 
line»-Therapie, wenn die konventionelle Medizin nicht 
erfolgreich ist [3].

Die UNION Schweizerischer komplementärmedizi
nischer Ärzteorganisationen bemüht sich um eine 
nachhaltige Nachwuchsförderung.
Sie vereinigt als Dachverband rund 1000 Ärztinnen 
und Ärzte, welche zusätzlich zu ihrer konventionellen 
Facharztausbildung eine Weiterbildung gemäss Fähig-
keitsprogrammen in Phytotherapie, Homöopathie, 
Anthroposophisch erweiterter Medizin oder Akupunk-
tur  – Arzneitherapie der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) des Schweizerischen Instituts für Wei-
ter- und Fortbildung (SIWF) innehaben. Die vier in der 
UNION vereinten Ärzteorganisationen  bieten inter-
essante und flexible Curricula zu den entsprechenden 
Fähigkeitsausweisen. Diese werden von den einzelnen 
Fachgesellschaften verwaltet, sind vom Schweizeri-
schen Institut für Weiter- und Fortbildung (SIWF) aner-
kannt und berechtigen zur Abrechnung der speziellen 
Tarifpositionen in der Grundversicherung. Weitere 
Infor mationen finden sich auf der Home page des SIWF 
oder der einzelnen Fachgesellschaften.
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